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Betriebsausgabenpauschalen 2023
Betriebsausgabenpauschalen
Steuerpflichtige mit hauptberuflich selbst-
ständiger schriftstellerischer oder journa-
listischer Tätigkeit oder mit wissenschaftli-
cher, künstlerischer und schriftstellerischer 
Nebentätigkeit oder nebenamtlicher Lehr- 
und Prüfungstätigkeit können bei der Er-
mittlung ihrer Einkünfte anstelle ihrer tat-
sächlichen Betriebsausgaben Pauschsät-
ze ansetzen. Die Pauschalen können auch 
dann angesetzt werden, wenn die tatsäch-
lichen Betriebsausgaben niedriger sind. 

Neue Sätze ab 2023
Mit Schreiben vom 6.4.2023 (IV C 6 - S 
2246/20/10002 :001) hat das Bundesmi-
nisterium der Finanzen/BMF die Pausch-
sätze aufgrund des gestiegenen Preis-
niveaus zum 1.1.2023 nach oben an-
gepasst. Im Einzelnen gelten für 2023 

folgende Pauschbeträge: Für die genann-
ten hauptberuflichen schriftstellerischen 
oder journalistischen Tätigkeiten können 
30 % der Betriebseinnahmen aus diesen 
Tätigkeiten, höchstens € 3.600,00 (bisher 
€ 2.455,00) jährlich angesetzt werden. 
Für die genannten Nebentätigkeiten (auch 
Vortrags- oder nebenberufliche Lehr- und 
Prüfungstätigkeit) können 25 % der Be-
triebseinnahmen aus dieser Tätigkeit, 
höchstens € 900,00 (bisher € 614,00) 
von den Einkünften abgezogen werden. 
Der pauschale Betriebsausgabenabzug 
gilt nicht für steuerfreie nebenberufliche 
Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Er-
zieher usw. (§ 3 Nummer 26 Einkommen-
steuergesetz/EStG). Der Höchstbetrag von 
€ 900,00 umfasst dabei alle Nebentätig-
keiten, die unter die Vereinfachungsrege-
lung fallen.

Grundsteuer-Bundesmodell  
verfassungswidrig?   
Grundsteuer 2025 
Ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richts BVerfG, vom 10.4.2018, 1 BvL 11/1 
machte eine Neubewertung aller grund-
steuerpflichtigen Immobilienobjekte not-
wendig. Das BVerfG erklärte die bisheri-
gen Vorschriften der Einheitsbewertung 
von Grundvermögen auf Basis von Grund-
besitzwerten aus 1964 als mit dem allge-
meinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 
1 Grundgesetz/GG) unvereinbar. Ergeb-
nis waren ein umfassendes Grundsteuer-
Gesetzespaket und aufwendige Grund-
steuererklärungen im vergangenen Jahr. 

Mängel am Bundesmodell 
Ob das neue Recht planmäßig ab 
1.1.2025 in Kraft treten kann, ist jetzt frag-
lich. Nach einem vom Bund der Steuer-
zahler sowie Haus und Grund Deutsch-
land in Auftrag gegebenen Rechtsgut-
achten ist das Grundsteuergesetz – 
zumindest soweit es das Bundesmodell 
betrifft – verfassungswidrig. 

Kein eigenes Bewertungssystem
In dem Gutachten wird unter anderem ein 
erheblicher kompetenzrechtlicher Kon-
struktionsfehler des Gesetzes bemän-

gelt. Das Bundesmodell würde struktu-
rell in den Bereich der Vermögen- und 
Einkommensteuer eingreifen. Es wurde 
kein eigenes Bewertungssystem für die 
Grundsteuer geschaffen, wie vom BVerfG 
ausdrücklich verlangt. Stattdessen orien-
tiert sich die Bemessung der Grundsteuer 
an den Verkehrswerten und greift damit in 
die Einkommensteuer über. Einkommen-
steuer und Grundsteuer müssen sich aber 
gemäß Verfassung ausdrücklich unter-
scheiden. Darüber hinaus werden Zweifel 
an der Anwendung der Bodenrichtwerte 
geäußert. Diese würden systematische 
Bewertungslücken aufweisen und einen 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
(Artikel 3 Grundgesetz/GG) darstellen. 

Übermäßige Belastung 
Das Bundesmodell ist in 11 Bundeslän-
dern verbindlich. Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, Hamburg und Niedersach-
sen haben eigene Ländermodelle. Steu-
erzahler aus den 11 Bundesmodell-Län-
dern würden nach dem Gutachten mehr 
als doppelt so hoch belastet als die Immo-
bilienbesitzer in den Ländern mit einfa-
cheren Systemen. 

Förderungen für  
klimafreundliches 
Heizen 

Gebäudeenergie-
gesetzesnovelle
Die Bundesregierung hat im April 
2023 ein Konzept für die Überar-
beitung des Gebäudeenergiege-
setzes vorgestellt. Der Gesetzent-
wurf weist deutliche Verschärfun-
gen hinsichtlich der Nutzung fossi-
ler Brennstoffe als Heizenergie auf. 
Das Wesentliche: Ab dem nächs-
ten Jahr müssen neu eingebaute 
Heizanlagen zu mindestens 65 % 
mit erneuerbaren Energien betrie-
ben werden.

Vier-Stufen-Förderkonzept 
Zur Bewältigung der finanziel-
len Belastungen im Zusammen-
hang mit der Umstellung auf kli-
mafreundliche Heizanlagen ist ein 
Vier-Stufen-Förderkonzept ge-
plant. Stufe 1 besteht aus der bis-
lang bereits teilweise bestehen-
den Grundförderung, bei der Zu-
schüsse für einen Heizungstausch 
beantragt werden können. Stufe 2 
besteht aus einem Klimabonus für 
eine beschleunigte Dekarbonisie-
rung. Dieser Zuschuss soll einen 
möglichst raschen Tausch beson-
ders schädlicher Konstanttempe-
raturkessel oder Kohleöfen bewir-
ken. Stufe 3 besteht aus der Ge-
währung von Förderkrediten für ei-
nen Heizungstausch. Die Zuschüs-
se werden als Tilgungszuschüsse 
gewährt. 

Abschreibung 
Als vierte Säule bleibt die bereits 
bestehende Sonderabschreibung 
nach § 35 c Einkommensteuerge-
setz/EStG bestehen. 

© Tamara / stock.adobe.com

2 STEUERNEWS Sommer 2023

Lohnsteuerrichtlinien 2023 
Lohnsteuerrichtlinien 
Seit dem 1.1.2023 gelten geänderte und aktualisierte Lohnsteu-
errichtlinien/LStR 2023. Neben der Einarbeitung neuer BMF- 
Schreiben enthalten die neuen Richtlinien auch diverse inhalt-
liche Änderungen. 

Nebenberufliche Tätigkeiten
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter/
Ausbilder usw. sind bis zur Höhe von € 3.000,00 (§ 3 Nr. 26 
Einkommensteuergesetz/EStG) im Jahr steuerfrei. Darüber hi-
naus sind nebenberufliche ehrenamtliche Tätigkeiten für eine 
gemeinnützige Körperschaft bis zur Höhe von € 840,00 steu-
erfrei (§ 3 Nr. 26a EStG). In R 3.26 Abs. 2 LStR 2023 findet sich 
eine klare Definition, wann eine solche „nebenberufliche Tätig-
keit“ vorliegt. Danach gilt eine Tätigkeit mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 14 Stunden als neben-
beruflich.

Aufmerksamkeiten
Eine wesentliche Einschränkung erfährt die Regelung über lohn-
steuerfreie Aufmerksamkeiten durch die geänderten Lohnsteu-
er-Richtlinien. Nach R 19.6 Abs. 1 Satz 2 LStR 2023 sind Auf-
merksamkeiten bis in Höhe von € 60,00 nur dann steuerfrei, 
wenn sie zugunsten des Arbeitnehmers selbst oder eines An-
gehörigen gewährt werden, welcher mit dem Arbeitnehmer in 
einem Haushalt lebt. So fallen z. B. Hochzeitsgeschenke des 
Arbeitgebers an ein nicht im Haushalt des Arbeitnehmers le-
bendes Kind nicht unter die Steuerbefreiung. 

Umgekehrte Familienheimfahrten
Als umgekehrte Familienheimfahrten werden Besuchs-
fahrten der Angehörigen eines Arbeitnehmers zu dessen 

Zweitwohnung am Beschäftigungsort bezeichnet. Nach BFH-
Rechtsprechung gehören Aufwendungen für solche Fahrten 
nicht zu den Werbungskosten. In den LStR 2023 lässt die Fi-
nanzverwaltung diese Fahrtkosten dann zum Werbungskosten-
abzug zu, wenn der Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen an 
einer Familienheimfahrt gehindert ist (R 9.11 Abs. 6 Nr. 2 Satz 3 
LStR 2023). In diesen Fällen ist auch eine steuerfreie Arbeitge-
bererstattung zulässig. 

Freie Wohnung 
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Wohnung kos-
tenfrei oder zu günstigen Mietkonditionen zur Verfügung, ist 
der geldwerte Vorteil steuerpflichtig. Für die Bewertung dieses 
geldwerten Vorteils ist der ortsübliche Mietwert maßgebend. 
Keine Steuerpflicht besteht dann, wenn der Arbeitnehmer min-
destens zwei Drittel der ortsüblichen Miete entrichtet und die 
Nettomiete € 25,00/qm nicht übersteigt. In den LStR 2023 wird 
klargestellt, dass auf den steuerpflichtigen geldwerten Vorteil 
auch die € 50,00 Freigrenze oder alternativ eine Lohnsteuer-
Pauschalierung (§ 37b Abs. 2 EStG) in Anspruch genommen 
werden kann (R 8.1 Abs. 6a Satz 3 LStR 2023).
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Gewinne mit Kryptowährungen 

Krypto-Token
Kryptowerte bzw. Currency Token, unter ihnen der allbekann-
te Bitcoin, haben sich in letzter Zeit nicht nur als Zahlungsmittel 
etabliert (z. B. als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador), 
sondern auch als beliebtes Spekulationsobjekt. Nachdem pri-
vate Veräußerungsgeschäfte innerhalb bestimmter Spekulati-
onsfristen grundsätzlich steuerpflichtig sind, hat sich auch der 
Bundesfinanzhof/BFH mit Kryptogeschäften eingehend befasst. 

  BFH-Urteil
Der Bundesfinanzhof/BFH hat mit Urteil vom 14.2.2023 (Az. IX 
R 3/22) die Steuerbarkeit von Krypto-Transaktionen bestätigt. 
Virtuelle Währungen in der Gestalt von Currency Token zäh-
len als virtuelle Währungen zu den anderen Wirtschaftsgütern, 
die Gegenstand eines privaten Veräußerungsgeschäftes sind. 
Der Anschaffungsvorgang ist mit dem Erwerb gegen Tausch in 
Euro oder einer anderen (virtuellen) Währung erfüllt. Als veräu-
ßert gelten Currency Token dann, wenn sie in Euro oder in eine 

andere (virtuelle) Währung zurückgetauscht werden. Beträgt der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr 
als ein Jahr, liegt ein steuerpflichtiges privates Veräußerungs-
geschäft vor (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz/
EStG). Im Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger in den Jahren 2014 
bis 2016 Bitcoin-Transaktionen durchgeführt. Mit dem Argu-
ment, Currency Token wären keine Wirtschaftsgüter, überzeug-
te der den BFH nicht. 

Kein Vollzugsdefizit
Der BFH sieht auch kein Vollzugsdefizit hinsichtlich der Durch-
setzung der Steuerpflicht. Schließlich bleibt es den Finanzbe-
hörden vorbehalten, mittels Sammelauskunftsersuchen bei den 
Betreibern von Krypto-Börsen Informationen über die einzelnen 
Transaktionen diverser Steuerpflichtiger einzuholen. Die Einfüh-
rung einer Verpflichtung zum automatischen Informationsaus-
tausch der Krypto-Betreiber ist Gegenstand der EU-Amtshilfe-
Richtlinie (DAC 8). 
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Krypto-Token
Kryptowerte bzw. Currency Token, unter ihnen der allbekann-
te Bitcoin, haben sich in letzter Zeit nicht nur als Zahlungsmittel 
etabliert (z. B. als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador), 
sondern auch als beliebtes Spekulationsobjekt. Nachdem pri-
vate Veräußerungsgeschäfte innerhalb bestimmter Spekulati-
onsfristen grundsätzlich steuerpflichtig sind, hat sich auch der 
Bundesfinanzhof/BFH mit Kryptogeschäften eingehend befasst. 

  BFH-Urteil
Der Bundesfinanzhof/BFH hat mit Urteil vom 14.2.2023 (Az. IX 
R 3/22) die Steuerbarkeit von Krypto-Transaktionen bestätigt. 
Virtuelle Währungen in der Gestalt von Currency Token zäh-
len als virtuelle Währungen zu den anderen Wirtschaftsgütern, 
die Gegenstand eines privaten Veräußerungsgeschäftes sind. 
Der Anschaffungsvorgang ist mit dem Erwerb gegen Tausch in 
Euro oder einer anderen (virtuellen) Währung erfüllt. Als veräu-
ßert gelten Currency Token dann, wenn sie in Euro oder in eine 

andere (virtuelle) Währung zurückgetauscht werden. Beträgt der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr 
als ein Jahr, liegt ein steuerpflichtiges privates Veräußerungs-
geschäft vor (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz/
EStG). Im Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger in den Jahren 2014 
bis 2016 Bitcoin-Transaktionen durchgeführt. Mit dem Argu-
ment, Currency Token wären keine Wirtschaftsgüter, überzeug-
te der den BFH nicht. 

Kein Vollzugsdefizit
Der BFH sieht auch kein Vollzugsdefizit hinsichtlich der Durch-
setzung der Steuerpflicht. Schließlich bleibt es den Finanzbe-
hörden vorbehalten, mittels Sammelauskunftsersuchen bei den 
Betreibern von Krypto-Börsen Informationen über die einzelnen 
Transaktionen diverser Steuerpflichtiger einzuholen. Die Einfüh-
rung einer Verpflichtung zum automatischen Informationsaus-
tausch der Krypto-Betreiber ist Gegenstand der EU-Amtshilfe-
Richtlinie (DAC 8). 

3www.angele-kollegen.de



Überwachungsverschulden 
Steuerhaftung 
Der oder die Geschäftsführer einer GmbH 
haften persönlich für Steuerschulden der 
GmbH, soweit die geschuldeten Steuern 
infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung der dem/den Geschäftsführer(n) 
auferlegten Pflichten nicht gezahlt werden 
können. Die persönliche Haftung ergibt sich 
aus §§ 69 Satz 1, § 34 Abs. 1 Satz 1 der Ab-
gabenordnung/AO i. V. mit § 35 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung/GmbHG. Die 
Finanzverwaltung nimmt den/die Geschäfts-
führer regelmäßig durch Erlass eines Haf-
tungsbescheides in Anspruch.

Überwachungsverschulden
Der Bundesfinanzhof/BFH hat in ei-
nem jüngst entschiedenen Verfahren die 

Unausweichlichkeit der Geschäftsführer-
haftung – was die steuerlichen Pflichten an-
geht – erneut bekräftigt. Ein Geschäftsführer 
darf seinen Hilfspersonen kein unbegrenz-
tes Vertrauen schenken. Im Streitfall gab der 
Geschäftsführer (Vater) an, die Geschäftsfüh-
rung wäre tatsächlich vom Sohn ausgeführt 
worden. Er wäre wegen seines betagten Al-
ters nicht mehr in der Lage gewesen, die 
Geschäftsvorfälle der GmbH nachzuvollzie-
hen. Für den BFH waren diese Umstände 
unerheblich. Ein Geschäftsführer muss sei-
ne Hilfspersonen sorgfältig auswählen und 
laufend überwachen. Mangelhaftes Überwa-
chen hat auch der VII. Senat als grob fahr-
lässige Pflichtverletzung – sogenanntes 
"Überwachungsverschulden" – eingestuft 
(Beschluss vom 15.11.2022, VII R 23/19; 
veröffentlicht am 16.3.2023).

Nullsteuersatz für 
Photovoltaik- 
anlagen 
 
Nullsteuerregelung
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 
wurde die Umsatzsteuer auf die 
Lieferung von Solarmodulen ein-
schließlich der dazugehörenden 
Komponenten und Speicher für 
kleine Anlagen mit einer Bruttoleis-
tung von nicht mehr als 30 kW auf 
null festgesetzt, also praktisch er-
lassen. Das gilt auch für die Hand-
werkerleistungen des Elektrikers  
(§ 12 Abs. 3 Nr. 1, 4 Umsatzsteuer-
gesetz/UStG).

BMF-Schreiben
Die Finanzverwaltung hat zur neu-
en Befreiung der kleinen Pho-
tovoltaikanlagen die Details be-
kannt gegeben und auch den Um-
satzsteuer-Anwendungserlass er-
gänzt (BMF vom 27.2.2023 III C 2 
- S 7220/22/10002 :010). In dem 
zehn Seiten umfassenden Schrei-
ben nimmt die Finanzverwaltung  
u. a. zur Besteuerung der unent-
geltlichen Wertabgaben (Strom-
eigenverbrauch) für vor dem 
1.1.2023 angeschaffte Photovol-
taikanlagen sowie zur Entnahme 
der PV-Anlage Stellung (Rz 5). 

Entnahmen
Die Entnahme einer zum Vorsteu-
erabzug berechtigten Anlage bzw. 
von Strom zum Privatverbrauch un-
terliegt auch nach dem 31.12.2022 
als unentgeltliche Wertabgabe der 
Umsatzsteuer. Eine rechtmäßige 
Entnahme setzt voraus, dass mehr 
als 90 % des erzeugten Stroms für 
private Zwecke verwendet werden. 

Nachweise 
Abschnitt 12.18 Abs. 6 des Um-
satzsteuer-Anwendungserlasses 
enthält Näheres über die Nach-
weisregelungen. Danach ist ausrei-
chend, „wenn der Erwerber erklärt, 
dass er Betreiber der Photovoltaik-
anlage ist und es sich entweder um 
ein begünstigtes Gebäude handelt 
oder die installierte Bruttoleistung 
der Photovoltaikanlage laut MaStR 
nicht mehr als 30 kW (peak) beträgt 
oder betragen wird“.

Säumniszuschläge  
verfassungsgemäß  
Säumniszuschläge 
Werden Steuern nicht bis zum Ablauf des 
Fälligkeitstages – zuzüglich einer Schon-
frist von drei Tagen – entrichtet, wird für 
jeden angefangenen Monat ein Säum-
niszuschlag von einem Prozent des auf  
€ 50,00 abgerundeten rückständigen 
Steuerbetrages fällig (§ 240 Abs. 1 Abga-
benordnung/AO). Auf das Jahr gerechnet 
entspricht dies einem Zinssatz von immer-
hin 12 %. Darüber hinaus fallen die Säum-
niszuschläge unabhängig davon an, ob die 
Steuer zutreffend festgesetzt worden ist. 

Zinsniveau unbedeutend
Der Bundesfinanzhof/BFH hält das hohe 
Zinsniveau für verfassungsgemäß. Einen 
Vergleich mit den zum 1.1.2019 reduzier-
ten Nachzahlungszinsen von 0,15 % pro 
Monat hält der BFH nicht für angemessen. 
Zinszahlungspflichtige Steuernachzah-
ler und säumniszuschlagpflichtige Steu-
erschuldner können mangels vergleich-
barer Sachverhalte nicht gleich behandelt 
werden (BFH-Urteil vom 15.11.2022, VII R 
55/20, veröffentlicht am 30.3.2023).

Säumniszuschlag versus Verzinsung 
Säumniszuschläge stellen ein Druckmittel 
zur Durchsetzung fälliger Steuerzahlungen 
dar und haben daher primär eine pönale 

Funktion. Verzugszinsen sind demgegen-
über weder Sanktion noch Druckmittel, 
sondern ein Ausgleich für eine Kapitalnut-
zung. 

Anmerkung
Anzumerken ist, dass es im genannten Fall 
um Säumniszuschläge für Zeiträume vor 
dem 1.1.2019 ging. Zur Frage der Ver-
fassungswidrigkeit von Säumniszuschlä-
gen für die Zeit nach dem 1.1.2019 ist ein 
weiteres Verfahren vor dem BFH anhän-
gig (Az. X R 30/21). Es bleibt abzuwarten, 
ob der BFH gleich oder differenziert ent-
scheidet. Möglich wäre auch eine Vorlage 
an das Bundesverfassungsgericht.
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Entgeltgleichheit von Männern und Frauen 
Sachverhalt 
Geklagt hatte eine Außendienstmitarbeiterin, deren einzelver-
traglich vereinbartes Grundgehalt € 3.500,00 im Monat betragen 
hat. Daneben waren zwei männliche Arbeitnehmer im Vertrieb 
tätig. Der Arbeitgeber bot diesen ebenfalls ein Grundgehalt von 
€ 3.500,00 an, was diese jedoch ablehnten. Letztlich zahlte der 
Arbeitgeber den männlichen Kollegen ein um € 1.000,00 höhe-
res Grundgehalt. Die Mitarbeiterin forderte Lohnnachzahlungen.

BAG-Urteil
Das Bundesarbeitsgericht/BAG hat dem auf Zahlung einer 

Entschädigung gerichteten Antrag teilweise entsprochen und 
der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von € 2.000,00 zuge-
sprochen. Die Klägerin habe Anspruch auf das gleiche Grund-
gehalt entsprechend ihres männlichen Kollegen. Das Argument 
des Arbeitgebers, die höhere Vergütung begründet sich nicht 
aufgrund des Geschlechts, sondern auf einer ausgehandelten 
Individualvereinbarung und der Tatsache, dass der männliche 
Kollege einer besser vergüteten ausgeschiedenen Arbeitneh-
merin nachgefolgt sei, ließ das Gericht nicht gelten (Urteil vom 
16.2.2023, 8 AZR 450/21). 

Steuerfreie Veräußerung privater Immobilien 

Spekulationsfrist
Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien unterliegen als 
sonstige Einkünfte der Einkommensteuerpflicht, wenn der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 
Jahre beträgt (§ 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1 Einkommensteuerge-
setz/EStG). „Nicht mehr als 10 Jahre“ heißt, dass die Behaltefrist 
mindestens 10 Jahre und einen Tag betragen haben muss, um 
eine Immobilie steuerfrei veräußern zu können. 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
Von der Besteuerungspflicht ausgenommen sind zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Immobilien. Bislang vermietete Immobi-
lienobjekte können innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist 
steuerfrei veräußert werden, wenn sie im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wurden. Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs/BFH müssen die drei Jahre nicht voll ausgefüllt werden. Es 

genügt ein zusammenhängender Zeitraum, der sich über drei 
Jahre erstreckt (Urteil vom 27.6.2017, IX R 37/16). Theoretisch 
reicht dazu ein Tag des ersten Kalenderjahres, die volle Aus-
schöpfung des mittleren Kalenderjahres sowie ein Tag im Jahr 
der Veräußerung. Der Zeitraum ist also erfüllt, wenn die Eigen-
nutzung für die Dauer von einem Jahr und zwei Tagen nachge-
wiesen werden kann. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
liegt auch bei einem Gartenhaus/Mobilheim vor, wenn der Steu-
erpflichtige das Grundstück baurechtswidrig dauerhaft bewohnt 
hat (Urteil vom 26.10.2021, IX R 5/21).

Mehrere Objekte
Der BFH hat im o. g. Urteil auch betont, dass ein Steuerpflichtiger 
mehrere Objekte gleichzeitig zu eigenen Wohnzwecken nutzen 
kann. Die Steuerbefreiung kommt daher auch für Zweitwohnun-
gen, Ferienwohnungen oder Wohnungen in Frage, die zeitweise 
im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden. 

Sonderwerbungskosten  
Kapitaleinkünfte und Werbungskosten
Eigentlich werden Werbungskosten im Zusammenhang mit Kapital-
einkünften seit Einführung der Abgeltungsteuer nicht mehr berück-
sichtigt. Sie gelten vielmehr mit dem Sparer-Pauschbetrag als ab-
gegolten. Dieser beträgt seit 1.1.2023 € 1.000,00 bis € 2.000,00 
bei Zusammenveranlagung. 

Geschlossene Fondsbeteiligungen
Nicht mit den „üblichen“ Kapitalanlagen wie Aktien, Anleihen, Fest-
geld usw. zu vergleichen sind Kapitalanlagen in Form von geschlos-
senen Fondsbeteiligungen. Hier sind – was die Geltendmachung 
von Werbungskosten anbelangt – andere Regelungen maßgeblich.

Sonderwerbungskosten 
Anleger in geschlossene Immobilienfonds können Sonderwer-
bungskosten steuermindernd geltend machen, da diese Fonds 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Als Sonder-
werbungskosten werden solche Aufwendungen bezeichnet, die im 

wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer geschlossenen Fonds-
beteiligung stehen und nicht von der Fondsgesellschaft, sondern 
vom jeweiligen Anteilseigner, dem Fondsanleger, getragen wer-
den. Sonderwerbungskosten sind z. B. Darlehenszinsen im Zusam-
menhang mit der Anteilsfinanzierung, Porto oder Telefonkosten. 
Die Rechtsgrundlage für den Sonderwerbungskostenabzug ergibt 
sich unter anderen aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs/BFH vom 
23.11.2004 (Az. IX R 59/01). 
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Überwachungsverschulden 
Steuerhaftung 
Der oder die Geschäftsführer einer GmbH 
haften persönlich für Steuerschulden der 
GmbH, soweit die geschuldeten Steuern 
infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung der dem/den Geschäftsführer(n) 
auferlegten Pflichten nicht gezahlt werden 
können. Die persönliche Haftung ergibt sich 
aus §§ 69 Satz 1, § 34 Abs. 1 Satz 1 der Ab-
gabenordnung/AO i. V. mit § 35 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung/GmbHG. Die 
Finanzverwaltung nimmt den/die Geschäfts-
führer regelmäßig durch Erlass eines Haf-
tungsbescheides in Anspruch.

Überwachungsverschulden
Der Bundesfinanzhof/BFH hat in ei-
nem jüngst entschiedenen Verfahren die 

Unausweichlichkeit der Geschäftsführer-
haftung – was die steuerlichen Pflichten an-
geht – erneut bekräftigt. Ein Geschäftsführer 
darf seinen Hilfspersonen kein unbegrenz-
tes Vertrauen schenken. Im Streitfall gab der 
Geschäftsführer (Vater) an, die Geschäftsfüh-
rung wäre tatsächlich vom Sohn ausgeführt 
worden. Er wäre wegen seines betagten Al-
ters nicht mehr in der Lage gewesen, die 
Geschäftsvorfälle der GmbH nachzuvollzie-
hen. Für den BFH waren diese Umstände 
unerheblich. Ein Geschäftsführer muss sei-
ne Hilfspersonen sorgfältig auswählen und 
laufend überwachen. Mangelhaftes Überwa-
chen hat auch der VII. Senat als grob fahr-
lässige Pflichtverletzung – sogenanntes 
"Überwachungsverschulden" – eingestuft 
(Beschluss vom 15.11.2022, VII R 23/19; 
veröffentlicht am 16.3.2023).

Nullsteuersatz für 
Photovoltaik- 
anlagen 
 
Nullsteuerregelung
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 
wurde die Umsatzsteuer auf die 
Lieferung von Solarmodulen ein-
schließlich der dazugehörenden 
Komponenten und Speicher für 
kleine Anlagen mit einer Bruttoleis-
tung von nicht mehr als 30 kW auf 
null festgesetzt, also praktisch er-
lassen. Das gilt auch für die Hand-
werkerleistungen des Elektrikers  
(§ 12 Abs. 3 Nr. 1, 4 Umsatzsteuer-
gesetz/UStG).

BMF-Schreiben
Die Finanzverwaltung hat zur neu-
en Befreiung der kleinen Pho-
tovoltaikanlagen die Details be-
kannt gegeben und auch den Um-
satzsteuer-Anwendungserlass er-
gänzt (BMF vom 27.2.2023 III C 2 
- S 7220/22/10002 :010). In dem 
zehn Seiten umfassenden Schrei-
ben nimmt die Finanzverwaltung  
u. a. zur Besteuerung der unent-
geltlichen Wertabgaben (Strom-
eigenverbrauch) für vor dem 
1.1.2023 angeschaffte Photovol-
taikanlagen sowie zur Entnahme 
der PV-Anlage Stellung (Rz 5). 

Entnahmen
Die Entnahme einer zum Vorsteu-
erabzug berechtigten Anlage bzw. 
von Strom zum Privatverbrauch un-
terliegt auch nach dem 31.12.2022 
als unentgeltliche Wertabgabe der 
Umsatzsteuer. Eine rechtmäßige 
Entnahme setzt voraus, dass mehr 
als 90 % des erzeugten Stroms für 
private Zwecke verwendet werden. 

Nachweise 
Abschnitt 12.18 Abs. 6 des Um-
satzsteuer-Anwendungserlasses 
enthält Näheres über die Nach-
weisregelungen. Danach ist ausrei-
chend, „wenn der Erwerber erklärt, 
dass er Betreiber der Photovoltaik-
anlage ist und es sich entweder um 
ein begünstigtes Gebäude handelt 
oder die installierte Bruttoleistung 
der Photovoltaikanlage laut MaStR 
nicht mehr als 30 kW (peak) beträgt 
oder betragen wird“.

Säumniszuschläge  
verfassungsgemäß  
Säumniszuschläge 
Werden Steuern nicht bis zum Ablauf des 
Fälligkeitstages – zuzüglich einer Schon-
frist von drei Tagen – entrichtet, wird für 
jeden angefangenen Monat ein Säum-
niszuschlag von einem Prozent des auf  
€ 50,00 abgerundeten rückständigen 
Steuerbetrages fällig (§ 240 Abs. 1 Abga-
benordnung/AO). Auf das Jahr gerechnet 
entspricht dies einem Zinssatz von immer-
hin 12 %. Darüber hinaus fallen die Säum-
niszuschläge unabhängig davon an, ob die 
Steuer zutreffend festgesetzt worden ist. 

Zinsniveau unbedeutend
Der Bundesfinanzhof/BFH hält das hohe 
Zinsniveau für verfassungsgemäß. Einen 
Vergleich mit den zum 1.1.2019 reduzier-
ten Nachzahlungszinsen von 0,15 % pro 
Monat hält der BFH nicht für angemessen. 
Zinszahlungspflichtige Steuernachzah-
ler und säumniszuschlagpflichtige Steu-
erschuldner können mangels vergleich-
barer Sachverhalte nicht gleich behandelt 
werden (BFH-Urteil vom 15.11.2022, VII R 
55/20, veröffentlicht am 30.3.2023).

Säumniszuschlag versus Verzinsung 
Säumniszuschläge stellen ein Druckmittel 
zur Durchsetzung fälliger Steuerzahlungen 
dar und haben daher primär eine pönale 

Funktion. Verzugszinsen sind demgegen-
über weder Sanktion noch Druckmittel, 
sondern ein Ausgleich für eine Kapitalnut-
zung. 

Anmerkung
Anzumerken ist, dass es im genannten Fall 
um Säumniszuschläge für Zeiträume vor 
dem 1.1.2019 ging. Zur Frage der Ver-
fassungswidrigkeit von Säumniszuschlä-
gen für die Zeit nach dem 1.1.2019 ist ein 
weiteres Verfahren vor dem BFH anhän-
gig (Az. X R 30/21). Es bleibt abzuwarten, 
ob der BFH gleich oder differenziert ent-
scheidet. Möglich wäre auch eine Vorlage 
an das Bundesverfassungsgericht.
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Entgeltgleichheit von Männern und Frauen 
Sachverhalt 
Geklagt hatte eine Außendienstmitarbeiterin, deren einzelver-
traglich vereinbartes Grundgehalt € 3.500,00 im Monat betragen 
hat. Daneben waren zwei männliche Arbeitnehmer im Vertrieb 
tätig. Der Arbeitgeber bot diesen ebenfalls ein Grundgehalt von 
€ 3.500,00 an, was diese jedoch ablehnten. Letztlich zahlte der 
Arbeitgeber den männlichen Kollegen ein um € 1.000,00 höhe-
res Grundgehalt. Die Mitarbeiterin forderte Lohnnachzahlungen.

BAG-Urteil
Das Bundesarbeitsgericht/BAG hat dem auf Zahlung einer 

Entschädigung gerichteten Antrag teilweise entsprochen und 
der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von € 2.000,00 zuge-
sprochen. Die Klägerin habe Anspruch auf das gleiche Grund-
gehalt entsprechend ihres männlichen Kollegen. Das Argument 
des Arbeitgebers, die höhere Vergütung begründet sich nicht 
aufgrund des Geschlechts, sondern auf einer ausgehandelten 
Individualvereinbarung und der Tatsache, dass der männliche 
Kollege einer besser vergüteten ausgeschiedenen Arbeitneh-
merin nachgefolgt sei, ließ das Gericht nicht gelten (Urteil vom 
16.2.2023, 8 AZR 450/21). 

Steuerfreie Veräußerung privater Immobilien 

Spekulationsfrist
Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien unterliegen als 
sonstige Einkünfte der Einkommensteuerpflicht, wenn der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 
Jahre beträgt (§ 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1 Einkommensteuerge-
setz/EStG). „Nicht mehr als 10 Jahre“ heißt, dass die Behaltefrist 
mindestens 10 Jahre und einen Tag betragen haben muss, um 
eine Immobilie steuerfrei veräußern zu können. 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
Von der Besteuerungspflicht ausgenommen sind zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Immobilien. Bislang vermietete Immobi-
lienobjekte können innerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist 
steuerfrei veräußert werden, wenn sie im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wurden. Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs/BFH müssen die drei Jahre nicht voll ausgefüllt werden. Es 

genügt ein zusammenhängender Zeitraum, der sich über drei 
Jahre erstreckt (Urteil vom 27.6.2017, IX R 37/16). Theoretisch 
reicht dazu ein Tag des ersten Kalenderjahres, die volle Aus-
schöpfung des mittleren Kalenderjahres sowie ein Tag im Jahr 
der Veräußerung. Der Zeitraum ist also erfüllt, wenn die Eigen-
nutzung für die Dauer von einem Jahr und zwei Tagen nachge-
wiesen werden kann. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
liegt auch bei einem Gartenhaus/Mobilheim vor, wenn der Steu-
erpflichtige das Grundstück baurechtswidrig dauerhaft bewohnt 
hat (Urteil vom 26.10.2021, IX R 5/21).

Mehrere Objekte
Der BFH hat im o. g. Urteil auch betont, dass ein Steuerpflichtiger 
mehrere Objekte gleichzeitig zu eigenen Wohnzwecken nutzen 
kann. Die Steuerbefreiung kommt daher auch für Zweitwohnun-
gen, Ferienwohnungen oder Wohnungen in Frage, die zeitweise 
im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden. 

Sonderwerbungskosten  
Kapitaleinkünfte und Werbungskosten
Eigentlich werden Werbungskosten im Zusammenhang mit Kapital-
einkünften seit Einführung der Abgeltungsteuer nicht mehr berück-
sichtigt. Sie gelten vielmehr mit dem Sparer-Pauschbetrag als ab-
gegolten. Dieser beträgt seit 1.1.2023 € 1.000,00 bis € 2.000,00 
bei Zusammenveranlagung. 

Geschlossene Fondsbeteiligungen
Nicht mit den „üblichen“ Kapitalanlagen wie Aktien, Anleihen, Fest-
geld usw. zu vergleichen sind Kapitalanlagen in Form von geschlos-
senen Fondsbeteiligungen. Hier sind – was die Geltendmachung 
von Werbungskosten anbelangt – andere Regelungen maßgeblich.

Sonderwerbungskosten 
Anleger in geschlossene Immobilienfonds können Sonderwer-
bungskosten steuermindernd geltend machen, da diese Fonds 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Als Sonder-
werbungskosten werden solche Aufwendungen bezeichnet, die im 

wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer geschlossenen Fonds-
beteiligung stehen und nicht von der Fondsgesellschaft, sondern 
vom jeweiligen Anteilseigner, dem Fondsanleger, getragen wer-
den. Sonderwerbungskosten sind z. B. Darlehenszinsen im Zusam-
menhang mit der Anteilsfinanzierung, Porto oder Telefonkosten. 
Die Rechtsgrundlage für den Sonderwerbungskostenabzug ergibt 
sich unter anderen aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs/BFH vom 
23.11.2004 (Az. IX R 59/01). 
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Steuermehrbelastung 2022  
Kalte Progression
Als sogenannte kalte Progression werden 
Steuermehreinnahmen bezeichnet, die 
durch Einkommens- und Lohnerhöhungen 
entstehen, die lediglich die Inflation ausglei-
chen. So kommt es – bedingt durch den pro-
gressiven Einkommensteuertarif – bei glei-
chem Realeinkommen zu höheren Einkom-
mensteuern. Der Steuerzahler hat damit real 
weniger in der Tasche. 

Hohe Belastung
Die Bundesregierung hat sich zwar immer 
wieder dafür ausgesprochen, auf inflations-
bedingte Mehrbelastungen der Steuerzah-
ler zu verzichten. Doch Berechnungen des 
Münchner Leibniz-Instituts für Wirtschafts-
forschung/ifo sprechen eine andere Spra-
che. Die Wirtschaftsforscher beziffern die 

Zusatzbelastung aller Steuerzahler im ver-
gangenen Jahr 2022 aus der kalten Pro-
gression mit € 10,9 Mrd. Vor allem die Mit-
telschicht wurde durch höhere Steuern be-
lastet. Privathaushalte zahlten im Jahr 2022 
durchschnittlich knapp € 325,00 mehr. Das 
entspricht 0,7 % des verfügbaren Jahres-
einkommens. Die obersten 10 % der Ein-
kommen zahlten hingegen fast € 1.000,00 
mehr Einkommensteuern (inkl. Solidaritäts-
zuschlag). 

Keine Kompensation
Durch das für 2023 geltende neue Inflati-
onsausgleichsgesetz würde zwar die Steu-
ermehrbelastung der privaten Haushalte für 
2023 nahezu kompensiert, aber nicht die 
verbleibende Steuerbelastung für das Jahr 
2022 (vgl. Pressemitteilung vom 10.2.2023).

Baupreisindizes 
2023 
Immobilienbewertung 
Für die Ermittlung der Grundbe-
sitzwerte im Sachwertverfahren 
(das Sachwertverfahren findet 
u. a. Anwendung für Wohnungs- 
und Teileigentum sowie für Ein- 
und Zweifamilienhäuser) müs-
sen die Regelherstellungskos-
ten für Gebäude aus 2010 dem 
entsprechenden Bewertungs-
jahr mittels eines sogenannten 
Baupreisindex angepasst wer-
den. Die Baupreisindizes wer-
den in regelmäßigen Abstän-
den auf Basis der vom Statisti-
schen Bundesamt veröffentlich-
ten Baupreisindizes angepasst 
(§ 190 Abs. 2 Bewertungsge-
setz/BewG). 

Indizes 2023 
Das Bundesministerium der 
Finanzen hat mit Schreiben 
vom 30.1.2023 (IV C 7 - S 
3225/20/10001 :004) die Bau-
preisindizes für 2023 bekannt 
gegeben. Für alle Erwerbe ab 
dem Kalenderjahr 2023 gilt für 
Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Wohnungseigentum in Mehrfa-
milienhäusern und Wohnhäu-
sern mit Mischnutzung ein Index 
von 164,00. Für alle übrigen Ge-
bäudearten (u. a. Banken und 
ähnliche Geschäftshäuser, Kli-
niken, Hotels, Sporthallen, Ver-
brauchermärkte usw.) gilt ein In-
dex von 166,9. 

Erhebliche Werterhöhung
Die für 2023 geltenden Indizes 
unterscheiden sich teilweise er-
heblich von jenen der früheren 
Jahre. So betrugen die maß-
geblichen Baupreisindizes für 
2022 141,00 bzw. 142,99 so-
wie für 2021 129,2 bzw. 130,1. 
Die erhebliche Erhöhung ist auf 
die enormen Preissteigerungen 
der letzten Jahre zurückzufüh-
ren. Die hohen Indizes führen 
regelmäßig zu höheren Grund-
besitzwerten und damit auch zu 
höheren Erbschaft- bzw. Schen-
kungsteuern. 

Optimale Steuerklassenwahl 2023 
Lohnsteuerklassenwahl
Ehegatten und Lebenspartner, die beide 
erwerbstätig sind, können für den Lohnsteu-
erabzug wählen zwischen der Lohnsteuer-
klassenkombination IV/IV oder III/V. Die Klas-
senkombination III/V ist dann sinnvoll, wenn 
der Ehegatte mit Klasse III ca. 60 % vom 
gemeinsamen Arbeitseinkommen erzielt. 
Bei der Klassenkombination III/V besteht 
grundsätzlich die Verpflichtung zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung. Alterna-
tiv können beide Ehegatten die Klassen-
wahl IV/IV mit Faktor wählen. Das Faktorver-
fahren hat den Vorteil, dass für jeden Ehe-
gatten oder Lebenspartner durch Anwen-
dung der Steuerklasse IV der Grundfreibe-
trag beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt 
wird. Der Lohnsteuereinbehalt wird durch 
Anwendung des Faktors gemäß dem Split-
tingverfahren reduziert. Welche Klassen-
kombination letztlich die mit dem gerings-
ten Lohnsteuerabzug ist, hängt vom jeweili-
gen Arbeitseinkommen der Partner ab.

BMF-Schreiben
Das Bundesfinanzministerium/BMF hat 
mit Schreiben vom 14.2.2023 eine an die 
Änderungen durch das Jahressteuergesetz 
2022 angepasste Tabelle veröffentlicht, 
aus dieser Ehegatten/Lebenspartner die 
optimale Steuerklassenkombination unter 
Berücksichtigung der Höhe ihrer monatli-
chen Arbeitseinkommen feststellen können. 

Tabellenbeispielrechnung
Bezieht Ehegatte A monatlich ein Brutto-
gehalt von € 3.350,00 und übersteigt das 
monatliche Bruttogehalt des Ehegatten B  
nicht € 2.419,00, ist die Klassenkombination 
III/V günstiger, andernfalls wäre IV/IV günsti-
ger. Dies gilt unter der Annahme, dass beide 
Ehegatten sozialversicherungspflichtig sind. 

Antragstellung
Anträge auf Steuerklassenwechsel oder 
die Anwendung des Faktorverfahrens kön-
nen elektronisch mit dem Vordruck „Antrag 
auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/
Lebenspartnern“ bis spätestens 30.11.2023 
unter „Mein Elster“ (www.elster.de) oder 
beim Wohnsitzfinanzamt gestellt werden. 
Wichtig zu wissen ist, dass ein Steuerklas-
senwechsel auch mehrfach pro Jahr mög-
lich ist. Ein Wechsel in die Klassenkombina-
tion IV/IV ist auch auf Antrag nur eines Ehe-
gatten/Lebenspartners möglich. 
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6 STEUERNEWS Sommer 2023

Bewertung von Erbbaugrundstücken nach JStG 
2022 
Jahressteuergesetz 2022
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde die steuerliche Bewer-
tung für Erbbaurechte und Erbbaugrundstücke neu geregelt. Ins-
besondere ist der Grundsatz der Ableitung der Werte aus Ver-
gleichspreisen für veräußerte Erbbaurechte und Erbbaugrundstü-
cke zum 31.12.2022 entfallen.

Bewertungsverfahren Erbbaurecht
Für die Wertermittlung eines Erbbaurechts gelten – wie bisher – 
zwei Verfahrensvarianten, wobei die erste Variante bei Vorliegen 
der erforderlichen Daten vorrangig anzuwenden ist. Bei der ersten 
Verfahrensvariante muss der Wert des unbelasteten Grundstücks 
ermittelt und mit einem von den Gutachterausschüssen ermittelten 
Erbbaurechtskoeffizienten multipliziert werden. Die zweite (nach-
rangig anzuwendende) Verfahrensvariante ist das finanzmathema-
tische Verfahren. Dieses ist nach den Verfahrensschritten mit der 
bisherigen Methode weitgehend identisch. Neu hinzugekommen 
ist als weitere Rechengröße ein von den Gutachterausschüssen 
ermittelter Erbbaurechtsfaktor. Steht kein solcher zur Verfügung, 
gilt der gesetzliche Faktor von 1,0.

Bewertungsverfahren Erbbaugrundstück
Das Bewertungsverfahren für ein Erbbaugrundstück wurde eben-
falls neu definiert. Es stehen wie beim Erbbaurecht zwei Verfah-
ren zur Wahl, wobei die Wertermittlungsmethode auf Grundlage 
des Bodenwerts sowie – dies ist neu – unter Verwendung der 
von den Gutachterausschüssen ermittelten Erbbaugrundstücks-
koeffizienten vorrangig vor dem finanzmathematischen Verfahren 
anzuwenden ist. Gibt es einen solchen Faktor nicht, ist wiederum 

das finanzmathematische Verfahren ersatzweise anzuwenden. Das 
neue finanzmathematische Verfahren entspricht im Wesentlichen 
dem bisherigen Verfahren. Als neue Rechengröße hinzugekom-
men ist der von den Gutachterausschüssen veröffentlichte Erbbau-
grundstücksfaktor. Liegt ein solcher nicht vor, gilt der gesetzliche 
(neutrale) Faktor von 1,0.

  Fazit 
Mit den neuen Bewertungsverfahren und insbesondere mit dem 
Einbezug der wertbestimmenden Erbbaurechts- und Erbbaugrund-
stückskoeffizienten und -faktoren der Gutachterausschüsse ver-
folgt der Gesetzgeber eine marktgerechtere und punktgenauere 
Wertermittlung. Diese wird allerdings nur überall dort erreicht, wo 
die Gutachterausschüsse entsprechende Daten zur Verfügung 
stellen. 
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Steuergestaltungen mit Mobiltelefonen

EDV- und Telekommunikationsgeräte
Die private Nutzung betrieblicher EDV- oder Telekommunikations-
geräte, insbesondere Mobiltelefone sowie das Zubehör, durch den 
Arbeitnehmer ist einkommensteuerfrei (§ 3 Nr. 45 Einkommensteu-
ergesetz/EStG). 

Gestaltungstipp
Ein Verlag entwickelte aus dieser Regelung folgendes Steuer-
sparmodell: Das Unternehmen kaufte seinen Mitarbeitern ihre ge-
brauchten Handys zu einem symbolischen Preis ab, stellte diese 
Handys ihren Arbeitnehmern dann wieder zur Verfügung und über-
nahm die monatlichen Kosten des Mobilfunkvertrags wie Grund-
gebühr, Verbindungsentgelte oder auch Flatgebühren. Der Ver-
lag vereinbarte hierzu mit den Arbeitnehmern gesonderte Mo-
biltelefonüberlassungsverträge. Das Finanzamt behandelte die 
Kostenerstattungen des Arbeitgebers für die Mobilfunkverträge 
der Arbeitnehmer als steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Verkauf 
der gebrauchten Mobiltelefone der Arbeitnehmer an den Arbeit-
geber stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung eine unange-
messene rechtliche Gestaltung dar, die zu einem gesetzlich nicht 

vorgesehenen Steuervorteil führen würde. 

  BFH-Urteil
Der Bundesfinanzhof/BFH sah dies anders und wendet sich da-
mit auch gegen die Auffassung der Finanzverwaltung (siehe Lohn-
steuer-Hinweise 2023 zu § 3 Nr. 45 EStG). Der Kaufvertrag über die 
Handys ist steuerlich anzuerkennen. Die steuerliche Anerkennung 
ist auch nicht nach Fremdvergleichsgrundsätzen zu versagen. Ei-
nen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten sahen 
die Richter ebenfalls nicht (BFH-Urteil vom 23.11.2022, VI R 50/20).

  Fazit
Durch den Ankauf der Handys durch den Arbeitgeber wurden aus 
privaten Handys betriebliche Mobiltelefone. Dadurch konnten die-
se den Arbeitnehmern gemäß obiger Befreiungsvorschrift steuer-
frei überlassen werden und darüber hinaus konnten die von den 
Arbeitnehmern aufgewandten Kosten für die Mobilfunkverträge für 
die betreffenden Geräte steuerfrei erstattet werden. Die zu dem 
jeweiligen Mobilfunkvertrag des Arbeitnehmers gehörende SIM-
Karte wurde in den vom Arbeitgeber angekauften Handys genutzt. 

7



Steuermehrbelastung 2022  
Kalte Progression
Als sogenannte kalte Progression werden 
Steuermehreinnahmen bezeichnet, die 
durch Einkommens- und Lohnerhöhungen 
entstehen, die lediglich die Inflation ausglei-
chen. So kommt es – bedingt durch den pro-
gressiven Einkommensteuertarif – bei glei-
chem Realeinkommen zu höheren Einkom-
mensteuern. Der Steuerzahler hat damit real 
weniger in der Tasche. 

Hohe Belastung
Die Bundesregierung hat sich zwar immer 
wieder dafür ausgesprochen, auf inflations-
bedingte Mehrbelastungen der Steuerzah-
ler zu verzichten. Doch Berechnungen des 
Münchner Leibniz-Instituts für Wirtschafts-
forschung/ifo sprechen eine andere Spra-
che. Die Wirtschaftsforscher beziffern die 

Zusatzbelastung aller Steuerzahler im ver-
gangenen Jahr 2022 aus der kalten Pro-
gression mit € 10,9 Mrd. Vor allem die Mit-
telschicht wurde durch höhere Steuern be-
lastet. Privathaushalte zahlten im Jahr 2022 
durchschnittlich knapp € 325,00 mehr. Das 
entspricht 0,7 % des verfügbaren Jahres-
einkommens. Die obersten 10 % der Ein-
kommen zahlten hingegen fast € 1.000,00 
mehr Einkommensteuern (inkl. Solidaritäts-
zuschlag). 

Keine Kompensation
Durch das für 2023 geltende neue Inflati-
onsausgleichsgesetz würde zwar die Steu-
ermehrbelastung der privaten Haushalte für 
2023 nahezu kompensiert, aber nicht die 
verbleibende Steuerbelastung für das Jahr 
2022 (vgl. Pressemitteilung vom 10.2.2023).

Baupreisindizes 
2023 
Immobilienbewertung 
Für die Ermittlung der Grundbe-
sitzwerte im Sachwertverfahren 
(das Sachwertverfahren findet 
u. a. Anwendung für Wohnungs- 
und Teileigentum sowie für Ein- 
und Zweifamilienhäuser) müs-
sen die Regelherstellungskos-
ten für Gebäude aus 2010 dem 
entsprechenden Bewertungs-
jahr mittels eines sogenannten 
Baupreisindex angepasst wer-
den. Die Baupreisindizes wer-
den in regelmäßigen Abstän-
den auf Basis der vom Statisti-
schen Bundesamt veröffentlich-
ten Baupreisindizes angepasst 
(§ 190 Abs. 2 Bewertungsge-
setz/BewG). 

Indizes 2023 
Das Bundesministerium der 
Finanzen hat mit Schreiben 
vom 30.1.2023 (IV C 7 - S 
3225/20/10001 :004) die Bau-
preisindizes für 2023 bekannt 
gegeben. Für alle Erwerbe ab 
dem Kalenderjahr 2023 gilt für 
Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Wohnungseigentum in Mehrfa-
milienhäusern und Wohnhäu-
sern mit Mischnutzung ein Index 
von 164,00. Für alle übrigen Ge-
bäudearten (u. a. Banken und 
ähnliche Geschäftshäuser, Kli-
niken, Hotels, Sporthallen, Ver-
brauchermärkte usw.) gilt ein In-
dex von 166,9. 

Erhebliche Werterhöhung
Die für 2023 geltenden Indizes 
unterscheiden sich teilweise er-
heblich von jenen der früheren 
Jahre. So betrugen die maß-
geblichen Baupreisindizes für 
2022 141,00 bzw. 142,99 so-
wie für 2021 129,2 bzw. 130,1. 
Die erhebliche Erhöhung ist auf 
die enormen Preissteigerungen 
der letzten Jahre zurückzufüh-
ren. Die hohen Indizes führen 
regelmäßig zu höheren Grund-
besitzwerten und damit auch zu 
höheren Erbschaft- bzw. Schen-
kungsteuern. 

Optimale Steuerklassenwahl 2023 
Lohnsteuerklassenwahl
Ehegatten und Lebenspartner, die beide 
erwerbstätig sind, können für den Lohnsteu-
erabzug wählen zwischen der Lohnsteuer-
klassenkombination IV/IV oder III/V. Die Klas-
senkombination III/V ist dann sinnvoll, wenn 
der Ehegatte mit Klasse III ca. 60 % vom 
gemeinsamen Arbeitseinkommen erzielt. 
Bei der Klassenkombination III/V besteht 
grundsätzlich die Verpflichtung zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung. Alterna-
tiv können beide Ehegatten die Klassen-
wahl IV/IV mit Faktor wählen. Das Faktorver-
fahren hat den Vorteil, dass für jeden Ehe-
gatten oder Lebenspartner durch Anwen-
dung der Steuerklasse IV der Grundfreibe-
trag beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt 
wird. Der Lohnsteuereinbehalt wird durch 
Anwendung des Faktors gemäß dem Split-
tingverfahren reduziert. Welche Klassen-
kombination letztlich die mit dem gerings-
ten Lohnsteuerabzug ist, hängt vom jeweili-
gen Arbeitseinkommen der Partner ab.

BMF-Schreiben
Das Bundesfinanzministerium/BMF hat 
mit Schreiben vom 14.2.2023 eine an die 
Änderungen durch das Jahressteuergesetz 
2022 angepasste Tabelle veröffentlicht, 
aus dieser Ehegatten/Lebenspartner die 
optimale Steuerklassenkombination unter 
Berücksichtigung der Höhe ihrer monatli-
chen Arbeitseinkommen feststellen können. 

Tabellenbeispielrechnung
Bezieht Ehegatte A monatlich ein Brutto-
gehalt von € 3.350,00 und übersteigt das 
monatliche Bruttogehalt des Ehegatten B  
nicht € 2.419,00, ist die Klassenkombination 
III/V günstiger, andernfalls wäre IV/IV günsti-
ger. Dies gilt unter der Annahme, dass beide 
Ehegatten sozialversicherungspflichtig sind. 

Antragstellung
Anträge auf Steuerklassenwechsel oder 
die Anwendung des Faktorverfahrens kön-
nen elektronisch mit dem Vordruck „Antrag 
auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/
Lebenspartnern“ bis spätestens 30.11.2023 
unter „Mein Elster“ (www.elster.de) oder 
beim Wohnsitzfinanzamt gestellt werden. 
Wichtig zu wissen ist, dass ein Steuerklas-
senwechsel auch mehrfach pro Jahr mög-
lich ist. Ein Wechsel in die Klassenkombina-
tion IV/IV ist auch auf Antrag nur eines Ehe-
gatten/Lebenspartners möglich. 
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6 STEUERNEWS Sommer 2023

Bewertung von Erbbaugrundstücken nach JStG 
2022 
Jahressteuergesetz 2022
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde die steuerliche Bewer-
tung für Erbbaurechte und Erbbaugrundstücke neu geregelt. Ins-
besondere ist der Grundsatz der Ableitung der Werte aus Ver-
gleichspreisen für veräußerte Erbbaurechte und Erbbaugrundstü-
cke zum 31.12.2022 entfallen.

Bewertungsverfahren Erbbaurecht
Für die Wertermittlung eines Erbbaurechts gelten – wie bisher – 
zwei Verfahrensvarianten, wobei die erste Variante bei Vorliegen 
der erforderlichen Daten vorrangig anzuwenden ist. Bei der ersten 
Verfahrensvariante muss der Wert des unbelasteten Grundstücks 
ermittelt und mit einem von den Gutachterausschüssen ermittelten 
Erbbaurechtskoeffizienten multipliziert werden. Die zweite (nach-
rangig anzuwendende) Verfahrensvariante ist das finanzmathema-
tische Verfahren. Dieses ist nach den Verfahrensschritten mit der 
bisherigen Methode weitgehend identisch. Neu hinzugekommen 
ist als weitere Rechengröße ein von den Gutachterausschüssen 
ermittelter Erbbaurechtsfaktor. Steht kein solcher zur Verfügung, 
gilt der gesetzliche Faktor von 1,0.

Bewertungsverfahren Erbbaugrundstück
Das Bewertungsverfahren für ein Erbbaugrundstück wurde eben-
falls neu definiert. Es stehen wie beim Erbbaurecht zwei Verfah-
ren zur Wahl, wobei die Wertermittlungsmethode auf Grundlage 
des Bodenwerts sowie – dies ist neu – unter Verwendung der 
von den Gutachterausschüssen ermittelten Erbbaugrundstücks-
koeffizienten vorrangig vor dem finanzmathematischen Verfahren 
anzuwenden ist. Gibt es einen solchen Faktor nicht, ist wiederum 

das finanzmathematische Verfahren ersatzweise anzuwenden. Das 
neue finanzmathematische Verfahren entspricht im Wesentlichen 
dem bisherigen Verfahren. Als neue Rechengröße hinzugekom-
men ist der von den Gutachterausschüssen veröffentlichte Erbbau-
grundstücksfaktor. Liegt ein solcher nicht vor, gilt der gesetzliche 
(neutrale) Faktor von 1,0.

  Fazit 
Mit den neuen Bewertungsverfahren und insbesondere mit dem 
Einbezug der wertbestimmenden Erbbaurechts- und Erbbaugrund-
stückskoeffizienten und -faktoren der Gutachterausschüsse ver-
folgt der Gesetzgeber eine marktgerechtere und punktgenauere 
Wertermittlung. Diese wird allerdings nur überall dort erreicht, wo 
die Gutachterausschüsse entsprechende Daten zur Verfügung 
stellen. 
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Steuergestaltungen mit Mobiltelefonen

EDV- und Telekommunikationsgeräte
Die private Nutzung betrieblicher EDV- oder Telekommunikations-
geräte, insbesondere Mobiltelefone sowie das Zubehör, durch den 
Arbeitnehmer ist einkommensteuerfrei (§ 3 Nr. 45 Einkommensteu-
ergesetz/EStG). 

Gestaltungstipp
Ein Verlag entwickelte aus dieser Regelung folgendes Steuer-
sparmodell: Das Unternehmen kaufte seinen Mitarbeitern ihre ge-
brauchten Handys zu einem symbolischen Preis ab, stellte diese 
Handys ihren Arbeitnehmern dann wieder zur Verfügung und über-
nahm die monatlichen Kosten des Mobilfunkvertrags wie Grund-
gebühr, Verbindungsentgelte oder auch Flatgebühren. Der Ver-
lag vereinbarte hierzu mit den Arbeitnehmern gesonderte Mo-
biltelefonüberlassungsverträge. Das Finanzamt behandelte die 
Kostenerstattungen des Arbeitgebers für die Mobilfunkverträge 
der Arbeitnehmer als steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Verkauf 
der gebrauchten Mobiltelefone der Arbeitnehmer an den Arbeit-
geber stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung eine unange-
messene rechtliche Gestaltung dar, die zu einem gesetzlich nicht 

vorgesehenen Steuervorteil führen würde. 

  BFH-Urteil
Der Bundesfinanzhof/BFH sah dies anders und wendet sich da-
mit auch gegen die Auffassung der Finanzverwaltung (siehe Lohn-
steuer-Hinweise 2023 zu § 3 Nr. 45 EStG). Der Kaufvertrag über die 
Handys ist steuerlich anzuerkennen. Die steuerliche Anerkennung 
ist auch nicht nach Fremdvergleichsgrundsätzen zu versagen. Ei-
nen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten sahen 
die Richter ebenfalls nicht (BFH-Urteil vom 23.11.2022, VI R 50/20).

  Fazit
Durch den Ankauf der Handys durch den Arbeitgeber wurden aus 
privaten Handys betriebliche Mobiltelefone. Dadurch konnten die-
se den Arbeitnehmern gemäß obiger Befreiungsvorschrift steuer-
frei überlassen werden und darüber hinaus konnten die von den 
Arbeitnehmern aufgewandten Kosten für die Mobilfunkverträge für 
die betreffenden Geräte steuerfrei erstattet werden. Die zu dem 
jeweiligen Mobilfunkvertrag des Arbeitnehmers gehörende SIM-
Karte wurde in den vom Arbeitgeber angekauften Handys genutzt. 
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Online gegen Steuersünder  
Anonymes Online-Steuersünderportal
Baden-Württembergs grüne Regierung hatte erstmals 2021 die Einrichtung eines 
anonymen Online-Steuersünderportals („Hinweisgebersystems“) angekündigt und 
im Laufe des Jahres 2021 eingerichtet. Vor Kurzem zog die Landesregierung nun 
Bilanz für 2022. Und diese kann sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr gingen 
über das anonyme Portal 3068 Meldungen ein. Hieraus wurden 89 Verfahren ein-
geleitet. Im Ergebnis ergab sich eine Strafverfolgungsquote von 2,9 %. Im Vergleich 
zu den „üblichen“ Informationswegen (per Post oder anonymen Telefonanruf) ist 
dies allerdings eine recht niedrige Quote. Bei den sonstigen Meldungen lag die 
Quote bei 6,6 % doppelt so hoch. Insgesamt konnte das Bundesland durch ano-
nyme Hinweisgeber Steuermehreinnahmen in Höhe von € 850.000,00 eintreiben.

Weitere Portale geplant
Ein Vorteil der Online-Portale gegenüber den übrigen Informationswegen ist, dass 
online auch anonymisierte Rückfragen möglich sind. Dies schätzen besonders die 
Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Diese Länder 
planen die Einführung eines digitalen Postfaches für Steuerbetrugsanzeigen. Wei-
tere Bundesländer dürften folgen.

Erbschaftsteuer 
Positionspapier der CDU/CSU 
Die mit dem Jahressteuergesetz 2022 ab 2023 beschlossene steuerliche Neu-
bewertung von Grundbesitz führt zu teilweise erheblich höheren Steuerwerten 
und damit auch zu einem höheren steuerpflichtigen Erwerb. Nach Auffassung der 
CDU/CSU-Fraktion ist in vielen Fällen eine zum Teil empfindliche Erhöhung der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer um annähernd 50 % die Folge. Zudem sind Im-
mobilienwerte in den letzten zehn Jahren um bis zu 65 % angestiegen.

Höhere Freibeträge 
Zum Ausgleich der Steuermehrbelastung fordert die Partei höhere persönliche 
Freibeträge bei der Erbschaftsteuer (Antrag 20/4674). Für Ehegatten und Le-
benspartner soll der Freibetrag von bisher € 500.000,00 auf € 825.000,00 an-
steigen. Für Kinder sollen die Freibeträge von € 400.000,00 auf € 660.000,00 
und für Enkelkinder von € 200.000,00 auf € 330.000,00 ansteigen. Eltern und 
Großeltern sollen statt € 100.000,00 künftig € 165.000,00 und übrige Personen 
statt € 20.000,00 künftig € 33.000,00 steuerfrei erben können.

Zahlungstermine

Juli 2023

*3. Grundsteuer bei jährlicher Fälligkeit

6. Ende der Schonfrist für Grundsteuer

10. Umsatzsteuer mtl. für Juni bzw. Mai mit 
Dauerfristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für Juni

13. Ablauf der Zahlungsschonfristen für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, So-
lidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Bar-
zahlung und Zahlung per Scheck.

25. Zusammenfassende Meldung  
(Umsatzsteuer)
Sozialversicherungsbeiträge Juli 
(Abgabe Beitragsnachweise)

27. Sozialversicherungsbeiträge Juli  
(Fälligkeit der Beiträge)

August 2023

10. Umsatzsteuer mtl. für Juli bzw. Juni mit 
Dauerfristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag sowie 
Kirchenlohnsteuer für Juli

*14. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

**15. Gewerbesteuer-Vorauszahlung, 
Grundsteuer 

18. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Ge-
werbesteuer, Grundsteuer

25. Sozialversicherungsbeiträge August 
(Abgabe Beitragsnachweise)  
Zusammenfassende Meldung 

29. Sozialversicherungsbeiträge August  
(Fälligkeit der Beiträge)

September 2023

*11. Umsatzsteuer mtl. für August bzw. Juli 
mit Dauerfristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag, Lohnsteu-
er, Kirchenlohnsteuer für August Ein-
kommensteuer, Kirchensteuer, Körper-
schaftsteuer, jeweils zuzüglich Solidari-
tätszuschlag 

14. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer, 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

*25. Sozialversicherungsbeiträge September 
(Abgabe Beitragsnachweis)
Zusammenfassende Meldung

27. Sozialversicherungsbeiträge September 
(Fälligkeit der Beiträge)

*  Verschiebung auf diesen Tag wegen Feiertag (§ 108 Abs. 
3 AO) ** Verschiebung des Termins auf den 16.8. nach § 
108 Abs. 3 AO in Bayern (nur in Gemeinden mit überwie-
gend katholischer Bevölkerung) und im Saarland wegen 
Mariä Himmelfahrt 
Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.
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